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Erkrankung

Seitdem wir unsern Lesern vom Beschluß

des Bundesrates betreffs teilweiser Einbc-

ziehung der Grippe in das Epidemiengesetz

Kenntnis gegeben haben, erhalten wir eine

Unmasse von Anmeldungen über Erkrankung

von Grippenpflegern, Diese Anmeldungen sind

an die unrichtige Adresse gerichtet. Wir wollen

deshalb hier in Kürze den richtigen Instanzen-

gang beleuchten-

Ist eine Pflegeperson, gleichviel ob ans-

gebildete Schwester, Wärter oder Gelegen-

heitspflegerin, durch eine amtliche Stelle

zur Pflege in Gemeinden oder Lazaretten

aufgeboten worden und ist dabei an Grippe
erkrankt, so hat sie Anrecht auf:

1. Freie Behandlung und Verpflegung!
2. Angemessenes Krankengeld, dasselbewurde

uns auf Anfrage mit Fr. 5 angegeben:

2. Jnvaliditäts- oder Hinterlassenencntschü-

dignng.
Sobald diese Pflegepersonen erkranken, so

haben sie durch die Gemeinde oder das bc-

treffende Lazarett behandelt und verpflegt zu

werden. Dieselbe Stelle verabfolgt auch das

Sr'ippönpklege.

Krankengeld. Zu gleicher Zeit wird die Ge-

meinde (Lazarett) den Vorfall an die kanto-

nale Behörde anzeigen und derselben nach

Abschluß die Rechnung einreichen. Der Kanton

wendet sich seinerseits an den Bund, der ihm

nach gewalteter Untersuchung die Hälfte der

Kosten rückvergüten wird.

Also muß die Anmeldung an die Gemeinde-

behörden erfolgen oder an die amtliche Stelle,

welche die Pflegepersvn eingestellt hat. Bei
reinen Privatpflcgen fällt der Artikel deo

Epidemiengesetzes nicht in Betracht, wohl aber

dann, wenn z. B. die Gemeinde für die ge-

samten Privaten Pflegerinnen anstellt und sie

von sich auS besoldet, ähnlich wie eine Ge-

meindcpflegerin.

Anders verhält es sich bei Todesfällen.

Da wird das Rote Kreuz wenigstens den

Versuch macheu, den Fall bei der Carnegie-

stiftung anzumelden, deshalb sind solche Todes-

fälle vorsichtshalber bei der unterzeichneten

Stelle anzumelden.

IsntrcillLkröteiricit lies Uotsn tireuses.

kotkreu2-Ekronîk.

Die Wäscheabgabc au die Truppen hat

in letzter Zeit wieder bedeutend zugenommen.

Das verdanken wir hauptsächlich dem Umstand,

daß die Grippe infolge der durch die Streik-

Unruhen nötig gewordenen Truppenaufge-

boten so stark aufgetreten ist. Hier galt eS,

nicht nur den Bedürftigen zu Hilfe zu kommen,

sondern manchmal ganze Truppenteile zu ver-

sorgen, denn die Leute, die da plötzlich er-

krankten, hatten zum kleinsten Teil die nötige

Leibwäsche zum Wechseln bei sich und da

galt es, schnell einzuspringen.

Die Leser werden am besten einen Begriff

von den Leistungen erhalten, wenn sie die

nachfolgende Liste durchscheu, welche sich nur

auf die gangbarsten Artikel erstreckt. Daneben

sind eine ganze Reihe von Spitalartikcln an-

gegeben worden.

Im November l9l8 allein wurden abge-

geben:
Hemden 19,426

Socken 9,266

Untcrtwsen -',66,

Untcrleibchen 869

Taschentücher 14,966

Handtücher 3,628
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